
01.	 Die Benutzung der Einrichtung ist nur mit 
einer gültigen Clubkarte gestattet.

02.	 Der Nutzer versichert, körperlich gesund 
zu sein und insbesondere nicht an einer 
Krankheit oder Verletzung zu leiden, die 
eine Ausübung der Mitgliedschaft in Fra-
ge stellt. Gesundheitsschädigungen des 
Nutzers aufgrund unsachgemäßen Ge-
brauchs der Geräte / Einrichtungen hat 
redFitness® nicht zu vertreten.

03.	 Die Trainingsfläche darf nur mit sauberen 
Sportschuhen und Sportbekleidung betre-
ten werden. In den redFitness® Studios 
ist uneingeschränktes Barfuß-Training 
erlaubt. Die Benutzung der Cardio- und 
Kraftgeräte ist nur mit einem Handtuch 
gestattet. Das Handtuch soll auf die Lehne 
bzw. auf die Sitzfläche gelegt werden. Ver-
ursachte Schweißrückstände an den Trai-
ningsgeräten sind nach der Benutzung mit 
den dafür vorgesehenen Desinfektionsmit-
teln zu reinigen. Zum Wohl aller Mitglieder 
ist das Training der Herren mit Trägershirts 
bzw. Unterhemden nicht gestattet.

04.	 Das Mitbringen von Getränken ist nur in 
verschließbaren Plastik- bzw. Kunststoff-
behältern erlaubt.

05.	 Das Verzehren von mitgebrachten Speisen 
im Studio ist untersagt.

06.	 Trainingsutensilien wie z. B. Hanteln oder 
Gewichtsscheiben sind nach Benutzung 
an die dafür vorgesehenen Plätze zurück zu 
stellen. Laute Pressatmung und das Wer-
fen von Hanteln / Gewichten ist verboten. 

07.	 Müll, Kaugummis etc. sind in den auf der 
Fläche stehenden Müllbehältern zu entsor-
gen.

08.	 Der Nassbereich ist aus hygienischen 
Gründen nur mit Badeschuhen zu  
betreten. Dusche, Waschbecken, Toilette 
und Umkleideräume sind sauber zu ver-
lassen. Rasieren oder ähnliches ist strikt 
verboten.

09.	 Es ist streng verboten, verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, die nicht dem 
persönlichen oder ärztlich verordnetem 
Gebrauch dienen oder sonstige Mittel, die 
die körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen 
sollen (Anabolika), ins Studio mitzubrin-
gen. Es ist ebenso streng verboten, solche 
Mittel an Dritte entgeltlich, unentgeltlich zu 
vertreiben, anzubieten, zu vermitteln oder 
zugänglich zu machen. Zuwiderhandlung 
hat eine fristlose Kündigung zur Folge, 
wobei als Schadenersatz die restlichen 
Monatsbeiträge für die Vertragsdauer zur 
Zahlung fällig werden. Eine sofortige, straf-
rechtliche Verfolgung wird eingeleitet.

10.	 Für Wertgegenstände und Bekleidung 
wird keine Haftung übernommen. Diese 
sind in dafür vorgesehene Spinde zu 
deponieren. Um den Spind während 
des Trainings zu sichern ist ein Vorhän-
geschloss mitzubringen. Im Gebäude  
gefundene Sachen sind dem Personal  
abzuliefern. Das Personal ist berechtigt, 
die Fundsachen dem nachweislichen  
Besitzer zurückzugeben.

11.	 Nicht geleerte Spinde werden nach  
Betriebsschluss geöffnet. Der zurückge-
lassene Inhalt wird umgehend entsorgt.

12.	 Wir bitten unsere Mitglieder sich so zu 
verhalten, dass Sicherheit, Sauberkeit und 
Ordnung gewährleistet sind.

13.	 An Feiertagen gelten separat aus- 
gehängte Öffnungszeiten.

14.	 Die Fitnesskurse finden erst ab 6 Teil- 
nehmern statt.

15.	 Den Anweisungen des Personals ist in 
jedem Fall Folge zu leisten. Bei mehr-
maligem Verstoß und Nichteinhaltung 
behalten wir uns das Recht vor, die  
jeweilige Person vom Trainingsbetrieb aus-
zuschließen.

16.	 Zuwiderhandlungen können mit befriste-
tem Hausverbot geahndet werden.
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